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B) Sonstige Bekanntmachungen 

 

SuedLink: Ankündigung zusätzlicher Vermes-

sungsarbeiten in Ronnenberg  

 

An dieser Stelle wurden bereits Vermessungsar-

beiten für SuedLink in der Stadt Ronnenberg ange-

kündigt. 

Über die in den Flurstückslisten und Planunterla-

gen in diesem Rahmen ausgewiesenen Flurstücke 

hinaus ist die Betretung zusätzlicher Flurstücke 

bzw. sind zusätzliche Untersuchungen erforder-

lich. Dies wird den Eigentümern und sonstigen 

Nutzungsberechtigten dieser Flurstücke mit dieser 

ortsüblichen Bekanntmachung mitgeteilt. Die 

Vermessungsarbeiten finden im Zeitraum vom 

21.11.2022 bis 31.03.2023 statt. 

 

Informationen zu den terrestrischen Vermes-

sungsarbeiten 

Die Querung von Gewässern und vorhandener Inf-

rastruktur stellt eine besondere Herausforderung 

dar. Vor dem Bau müssen Fragestellungen zum 

Grundwasser, der Bodenbeschaffenheit und nicht 

zuletzt die generelle geotechnische Eignung des 

Untergrundes geklärt werden. Die jetzt anstehen-

den Vermessungsarbeiten dienen dazu, die Ergeb-

nisse der Befliegungsdaten vor Ort zu verifizieren 

und zu ergänzen. Hierbei sind insbesondere die 

Tiefenlage der Sohle von Gräben und Flüssen von 

Interesse, um die Eignung dieser Bereiche für den 

Trassenverlauf beurteilen und detaillierte techni-

sche Planungen der geschlossenen Querungen auf-

zustellen zu können. Die Vermessungsarbeiten er-

folgen im Bereich ohne Abschattung von Bäumen 

mittels GPS (Real-Time – mit Referenzdaten des 

Satellitenpositionierungsdiensts der deutschen 

Landesvermessung). Aus topographischer Sicht 

sensiblere Bereiche wie z. B. Kreuzungen mit 

Bahnstrecken, Autobahnen, Bundesstraßen, Bun-

deswasserstraßen, usw., sowie abgeschattete Be-

reiche wie Wälder und Baumalleen erfolgen mit-

tels tachymetrischer Aufnahme. Im Rahmen der  

 

Vermessungsarbeiten sind Mitarbeitende mit Pkw, 

per Rad oder zu Fuß unterwegs und werden ggf. 

zeitlich begrenzt Markierungen setzen, wodurch 

keine Schäden an den Grundstücken entstehen. 

Baumaschinen werden bei diesen Maßnahmen 

nicht eingesetzt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 

Schäden oder unmittelbaren Vermögensnachteilen 

kommen, werden diese durch die Tennet TSO 

GmbH oder den von ihnen beauftragten Firmen 

entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 44 

Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ange-

messen entschädigt. 

 

Eventuelle Schäden 

Durch die Arbeiten werden im Regelfall keine 

Schäden verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht 

zu Flurschäden kommen, werden diese durch Ten-

neT TSO GmbH bzw. durch die von ihr beauftrag-

ten Firmen zeitnah beseitigt oder entsprechend 

den gesetzlichen Regelungen in § 44 Absatz 3 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angemessen 

entschädigt. 

 

Bekanntmachung und Termine 

Die Berechtigung zur Durchführung dieser Vorar-

beiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energie-

wirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit § 

18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser ortsüblichen Be-

kanntmachung werden den Eigentümern und 

sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten 

als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitge-

teilt. Die Vermessungsarbeiten erfolgen in der 

Stadt Ronnenberg im Zeitraum vom 21.11.2022 bis 

31.03.2023. 

Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus den 

Flurstücklisten. Diese liegen am Auslageort der 

Stadt Ronnenberg zur öffentlichen Einsicht aus: 

Stadt Ronnenberg, Hansastr.38, 30952 Ronnen-

berg (nach telefonischer Terminabsprache: 0511 

4600-371). Bitte tragen Sie am Auslageort einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 
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Kontakt für Rückfragen 

Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung 

der Vermessungsarbeiten stehen Mitarbeiter der 

TenneT TSO GmbH zur Verfügung: 

TenneT TSO GmbH  

+49 (0) 921 / 50740 – 5000 

E-Mail: suedlink@tennet.eu 

suedlink.tennet.eu 

 

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenab-

schnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und 

Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich von 

TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt und 

der Konverter in Baden-Württemberg. 
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